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Schützenverein Altenbruch von 1910 e.V.  

Alter Weg 60 B– 27478 Cuxhaven 
 

Nutzungsvereinbarung für die Liegenschaften des Schützenvereines Altenbruch von 1910 e.V. 
  
Zwischen dem Schützenverein Altenbruch von 1910 e. V., vertreten durch den Präsidenten Alexander Weihs und:  
 
(Name) ________________________________________________________________________ 
 
(Anschrift) ________________________________________________________________________ 
(nachstehend Nutzer genannt) 
 
Vereinsmitglied:  Ja  Nein 
 
Über die Nutzung des Geländes des Schützenvereines Altenbruch von 1910 e.V. 
 
für eine Feier am/vom: ________/________/__________ bis: ________/________/__________ 
   

 
Der Nutzer hat für die Nutzung einen Nutzungsbeitrag (exklusiv Wasser/Strom, Müllgebühren) in Höhe von: 
 
 500€ pro Woche zzgl. Strom nach Verbrauch und Wasser/Müll pauschal 50€ pro Woche. (7 volle Wochentage) 
 300€ pro Wochenende zzgl. Strom nach Verbrauch und Wasser/Müll pauschal 25€ pro Wochenende. (Fr. 20Uhr – Mo.10Uhr) 
 150€ pro Tag zzgl. Strom nach Verbrauch und Wasser/Müll pauschal 15€ pro Tag. (am Tag von 8-20 Uhr) 
 
-Der entsprechenden Kostenbeitrag ist im Voraus auf das unten angegebene Konto bei der SSK Cuxhaven zu überweisen. 
-Zuzüglich des Kostenbetrages ist der Nachweis einer ausreichenden Haftpflicht bzw. Veranstalterhaftpflicht vorzuweisen! 
 
Bei der Schlüsselübergabe sind die Nachweise der Einzahlung und der Versicherung vorzulegen. 
 
1.Der Nutzer führt die Veranstaltung unter seiner Aufsicht durch und hat für die Sicherheit und Ordnung zu sorgen. 
2.Der Nutzer haftet für alle Schäden, die am Gebäude oder am Inventar durch Ihn entstehen. 
3.Das Befahren und Parken von jeglicher Art Fahrzeugen ist auf dem Gelände auf eigene Gefahr gestattet. 
3.Entstandene Schäden sind dem Schützenverein unverzüglich anzuzeigen. 
4.Anmeldung und Bezahlung der GEMA-Gebühren sind Sache des Nutzers. 
5.Die strikte Einhaltung der gesetzlichen Lärmschutzregelungen liegen ebenfalls in der Verantwortung des Nutzers. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich dazu, dem zum Nutzungsgegenstand gehörenden Gelände sowie dem zur Verfügung gestellten 
Inventar pfleglich zu behandeln und wie übernommen wieder zu übergeben. 
 
Auf dem gesamten Gelände sind Tiere zu jeder Zeit an der Leine zu führen. 
 
Durch seine Unterschrift erklärt sich der Nutzer mit den Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages einverstanden und willigt ein, 
dass seine Veranstaltung nicht dem Ansehen des Schützenvereines, seiner Satzung sowie seiner Hausordnung zuwiderhandelt. 
Weiter steht der Schützenverein Altenbruch zu keiner Zeit in keinem Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung. 
 
 
Cuxhaven-Altenbruch, den ________/________/__________ 
         
  
 
   
               .................................................    ..................................................  
                   Schützenverein Altenbruch                                     Nutzer 
                           von 1910 e.V. 
 
Zusätzliche Ergänzungen: ________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

mailto:praesident@schuetztenverein-altenbruch.de
http://www.schuetzenverein-altenbruch.de/

